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1 Austragung und Kompetenzen 

 

1.1 Die National League wird vom ÖLV gemäß diesen Bestimmungen sowie der Leichtathletikordnung 

(LAO) und den Regelungen von World Athletics in den Klassen AK-M und  

AK-W ausgeschrieben. 

 

1.2 Der Punkt 1 der Allgemeinen Bestimmungen für die Österreichischen (Staats-)Meisterschaften gilt 

sinngemäß. 

 

2 Teilnahmebedingungen Allgemeine Klasse 

 

2.1 Die Startberechtigung ist durch Punkt 2.1 der Allgemeinen Bestimmungen für die Österreichischen 

(Staats-)Meisterschaften vorgegeben, somit sind nur Athlet/innen zugelassen, die auch bei 

ÖM/ÖSTM startberechtigt sind.  

 

2.2 Teilnahme- und wertungsberechtigt an der National League sind Athlet/innen ab der U20-Klasse 

(Jahrgänge 2006 und älter), die im Zeitraum 1.1.2024 bis 31.3.2024 zu keinem Zeitpunkt einem ÖLV-

Kader angehören  

 

3 Struktur und Ablauf 

 

3.1 Es können in den Monaten Jänner bis August in allen Athmin gemeldeten Wettkämpfen Leistungen 

erzielt werden, wobei nur die beste Leistung jedes Monates gewertet wird. Die vier besten 

Leistungen aus den Monaten Jänner bis August werden für die Finalteilnahme herangezogen. Für die 

Berechnung der Punkte werden die „World Athletics Scoring Tables of Athletics (Indoor und 

Outdoor)“ herangezogen. Es wird nur der Result Score gewertet, kein Placing Score wie für das World 

Ranking.  

 

3.2 Die punktebesten Athlet/innen pro Disziplin gemäß 4.1 qualifizieren sich für das Finale. Jede/r 

Athlet/in kann an zwei Disziplinen am Finale teilnehmen.  

 

3.3 Alle in ATHMIN gemeldeten Wettkämpfen von Jänner bis August 2024 im In- und Ausland plus alle 

Straßenläufe mit AIMS-Zertifikat im Zeitraum Jänner bis März 2024 sind als Qualifikationsleistung 

gültig. Es gilt nur eine Qualifikationsleistung pro Monat. Die Qualifikationsphase endet mit 

einschließlich 31 August 2024. Das Finale wird gemeinsam mit dem Österr. Cup der Bundesländer 

U18 Rif (Salzburg), am 14./15.09.2024 an zwei Tagen stattfinden.  

 

  

https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information#collapsescoring-tables
https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information#collapsescoring-tables
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4 Disziplinen und Disziplinengruppen 

 

4.1 In den Klassen AK-M und AK-W kommen nachstehende Disziplinen in folgenden Disziplinengruppen 

zur Austragung: 

    

Finaldisziplin (Disziplinengruppe) / 
Anzahl der Finalberechtigten 

Qualifikationsdisziplinen 

100m (Sprint) / 8 50m/60m/100m/200m 

400m (Langsprint) / 8 300m/400m/400mHü/500m/600m 

1000m (Mittelstrecke) / 12 800m/1000m/1500m/Meile 

5000m (Langstrecke) / 12 2000m/2000m Hi/3000m/3000mHi/5000m/10000m/ 
5km Straße/10km Straße siehe 3.3 

100mHü bzw. 110mHü / 8 50mHü/60mHü/100mHü/110mHü 

Weitsprung / 8 Weitsprung 

Dreisprung / 8 Dreisprung 

Hochsprung / 8 Hochsprung 

Stabhochsprung / 8 Stabhochsprung 

Speerwurf / 8 Speerwurf 

Kugelstoß / 8 Kugelstoß 

Hammerwurf / 8 Hammerwurf 

Diskuswurf / 8 Diskuswurf 

 

5 Wertung 

 

5.1 Die Wertung erfolgt getrennt nach den Klassen AK-M und AK-W. 

 

5.2 Die Punkteberechnung für die Qualifikationsleistungen erfolgt, wie in Punkt 3.1 beschrieben. Die 

vier besten Punktewerte aus den Monaten Jänner bis August (allerdings wird aus jedem Monat nur 

eine Punktewertung gewertet) ergeben das Qualifikationsranking. Athlet/innen mit weniger 

Qualifikationsleistungen werden ebenfalls geführt. Der Zwischenstand wird jedes Monat 

aktualisiert und kann auf der Website des ÖLV abgerufen werden. 

 

5.3 Die Top 8 am Ende der Qualifikationsphase sind für das Finale qualifiziert - über 1000m und 5000m 

die Top-12. Bei Punktegleichstand entscheidet die punktebeste Qualifikationsleistung über die 

Platzierung. 

 

5.4 Das Finalergebnis allein entscheidet über die Platzierung 1 bis 8 (bzw. 1 bis 12).  

Sollte im Finale ein/e Athlet/in keine gültige Leistung erbringen, wird diese/r am Ende des Finalfeldes 

gewertet. Es gibt keine Ex-Aequo-Platzierungen im Endklassement, da immer die Platzierung im 

Qualifikationsranking bei Gleichstand zur Erstellung der Reihung herangezogen wird.  

 

5.5 Es werden im Finale Cup Punkte für die Platzierungen 1-8 vergeben. Die Regelungen zur Cup-Wertung 

sind in §17 der LAO nachzulesen. Folgende Cuppunkte werden vergeben.  

1. Platz 24 Punkte, 2. Platz 21 Punkte, 3. Platz 18 Punkte, 4. Platz 16 Punkte, 5. Platz 14 Punkte, 

6. Platz 12 Punkte, 7. Platz 10 Punkte, 8. Platz 8 Punkte 

Es werden keine (!) Teilnahmepunkte für die Platzierten 9-12 vergeben. 
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6 Nennungen 

 

6.1 Die Nennung für das Finale – auch der Ersatzathlet/innen (Nachrücker/innen) – hat bis spätestens  

Montag, 9.9.2024, über das ÖLV-Programm ATHMIN zu erfolgen. Das Nenngeld beträgt  

10 Euro pro Bewerb. Nachnennungen sind nicht möglich. Jede/r Athlet/in ist in maximal zwei 

Disziplinen im Finale startberechtigt. Die Platzierung im Qualifikationsranking entscheidet über die 

Zulassung der Top-8 bzw. Top-12 der Finaldisziplinen. Die bereinigte Startliste erscheint fünf Tage vor 

dem Finale, Ersatzathlet/innen werden in jeder Disziplin angeführt. Diese können bei Absagen 

nachrücken. 

 

6.2 Das unentschuldigte Fernbleiben beim Finale trotz getätigter Nennung führt zur Vorschreibung einer 

erhöhten Nenngebühr von 50 EUR durch den ÖLV und zur Disqualifikation an der anderen genannten 

Disziplin. Es werden vollständige Felder angestrebt, daher ist ein Zusammenwirken aller Beteiligten 

unbedingt erforderlich.  

 

7 Meldung beim Finale 

 

7.1 Die Meldung bei der Finalveranstaltung ist spätestens 75 Minuten vor Bewerbsbeginn persönlich an 

der Meldestelle vorzunehmen. 

  

7.2 Bei Nichteinhaltung dieser Frist ist der/die Athlet/in nur bei Zahlung einer Nachmeldegebühr (wie bei 

ÖSTM) startberechtigt, sofern einerseits eine Nennung oder Nachnennung erfolgt ist und 

andererseits der Wettkampfleiter die verspätete Bewerbsmeldung noch zulassen kann.  

 

8 Disziplinspezifika 

 

8.1 In den technischen Disziplinen (außer Hochsprung und Stabhochsprung) stehen den 

Teilnehmer/innen 6 Versuche zur Verfügung. Die Reihenfolge wird vor dem letzten Durchgang 

nochmals gestürzt. 

 

8.2 Der Hochsprung beginnt mit den laut Wettkampfleiter vorgegeben Höhen. Die Einstiegshöhe ist  

15 cm unter der Saisonbestleistung des/der Springers/Springerin mit der schwächsten 

Saisonbestleistung festzusetzen.  

 

8.3 Der Stabhochsprung beginnt mit den laut Wettkampfleiter vorgegeben Höhen. Die Einstiegshöhe ist  

20 cm unter der Saisonbestleistung des/der Springers/Springerin mit der schwächsten 

Saisonbestleistung festzusetzen. 

 

8.4 Eigene Wettkampfgeräte sind spätestens 75 Minuten vor Beginn des Wettbewerbs bei der 

Geräteprüfstelle zur Überprüfung und Kennzeichnung abzugeben und sind vom Veranstalter 

zeitgerecht zum Wettkampfbereich zu bringen. Nicht regelkonforme Geräte sind dem/der 

Athleten/Athletin erst nach Beendigung des Wettbewerbs wieder auszufolgen. Nicht 

gekennzeichnete Geräte dürfen nicht zum Wettkampfbereich mitgenommen werden. 
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9 Startnummern 

 

9.1 Die Startnummern für das Finale sind bei der Meldestelle persönlich zu übernehmen. 

 

9.2 Die zur Verfügung gestellten Startnummern sind von allen Athlet/innen unverändert und gut sichtbar 

auf der Brust und auf dem Rücken vom Betreten bis zum Verlassen der Wettkampfanlage zu tragen 

(Ausnahme: bei Sprungbewerben genügt eine Startnummer auf der Brust oder auf dem Rücken). 

 

10 Siegerehrung und Preise 

 

10.1 Die Siegerehrung des Finales ist integrativer Bestandteil und Nichtanwesenheit führt zur 

Disqualifikation und zum Aufrücken der folgenden Platzierten.  

 

10.2 Die Top drei Athlet/innen in jeder Finaldisziplin erhalten die offiziellen „Sport Austria“-

Meisterschaftsmedaillen. Alle Finalist/innen erhalten Urkunden.  

 

10.3 Die Sieger/innen jeder Finaldisziplin erhalten einen Wanderpokal, der bis zur nächsten Auflage der 

National League in ihrer Obhut verbleibt.  

 

11 Finanzierung  

 

Die Nennungen der Finalveranstaltung fließen in die Berechnung der Nenngeldpauschale (ÖLV-

Mitgliedsbeitrag gem. Finanzordnung) ein. Der ÖLV unterstützt nach Maßgabe des Budgets bei der 

Ausrichtung der Finalveranstaltung dieser österreichischen Meisterschaft.  

 

12 Haftungsausschluss 

 

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an Personen und Eigentum, insbesondere 

nicht für Verletzungen oder Diebstahl.  

  


